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 Veröffentlicht am 12.06.2012

Norm

PatG 1970 §22

Rechtssatz

Der zwingend mit der Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf

Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen

Sozialversicherungsträger erfüllt den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 PatG 1970.Der zwingend mit der

Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf Aufnahme eines

Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger erfüllt den

Tatbestand des Feilhaltens nach Paragraph 22, PatG 1970.
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Beisatz: Hier: Aufnahme in das Warenverzeichnis I des Österreichischen Apothekerverlags. (T1)
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